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Altarſteine ſtände. Deshalb mache ich umgekehrt die Intention, alles
das zu conſecrieren, was auf dem Corporale iſt, und das nich
conſecrieren, was nicht auf dem Corporale So weiß auch ich
immer, wie ich daran bin

Cajus: Wenn hre Intention rlaubt iſt, dann iſt CS auch
die meinige. Denn ebenſo, ie auf dem Corporale, ſoll auch auf
dem Altare nichts ſtehen, aS nicht zur Meſſe gehört Auch ich
wähle Qher von zwei Uebeln das kleinere und mache ein⸗ für allemal
die Intention, das Ciborium 4 conſecrieren, 57 auf dem
Altare

Wer von eiden Prieſtern hat E Wir möchten Uuns für
Sejus entſcheiden. Denn CS ntſpri mehr der allgemeinen Anſicht,
daſs alles conſecriert wird, was auf dem Corporale iſt, agegen
nicht das, was außerhalb bleibt. Es iſt aber gut, wenn der rieſter
dur eine ausdrückliche Intention den einen wie den anderen un
außer Zweifel ſtellt. Dann hat wenigſtens nicht die Verlegenheit,
we zweifelha conſecrierte Hoſtien bereiten.

Es läſst ſich einwenden: Wenn die Intention unerlau wäre,
eventuell außerhalb de  U Corporales befindliche oſtien conſecrieren,
dann Are (S auch unerlaubt, die Intention 3 machen, daſs
ein⸗ für allemal den Wein conſecrieren wolle, auch ohne daſ
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68 merkte, der Kelch einmal nicht vergoldet ſein ſollte Dieſe
Intention iſt aber er rlaubt alſo iſt * auch die andere, daſs
die kleinen Hoſtien conſecriert ſein ſollen, ſie Aus Vergeſ

S⸗

—
lichkeit außerhalb des Corporales lieben

Wir entgegnen: Die beiden Fälle tehen ſich nicht gleich.
＋ iſt eS eine ungleich größere Verkehrtheit, gegen die Anordnung
I eine Meſſe mit ungiltiger Conſecration des Weines U leſen,
als gegen die 1  1  6 Vorſchrift ſich eines nicht vergoldeten Kelches
5  U bedienen. agegen ſcheint * uns nicht erlaubt, auch eventuell
eine Conſecration außerhalb de Corporales wollen, da 3u einer
ſolchen Conſecration nichts zwingt Dann bleiht zwar der Fehler
beſtehen, daſs da  1 Ciborium unberufener und unnützer Weiſe auf
dem Altare iſt ber dieſer Fehler wird VN keiner eiſe intendiert,
ſondern nUlL permittiert, da auf Vergeſslichkeit beruht.

rier. Hammerſtein.
XII (De Aptismo Aabortivorum et de causis

abortus evitandis.) Gar oſtma chon iſt von Seelſorgern
die Erfahrung gemacht worden und ird noch immer gemacht, daſs
die Taufe der Frühgeburten, beſonders enn ſie noch klein ſind,
unterlaſſen wird Es dürfte aher ſehr angezeigt ſein, dieſen
Punkt ni bloß im Brau  men beſonders betonen, ſondern
auch, da der Brautunterricht mit der Zeit vergeſſen wird, bei gegebener
Gelegenheit bei Standespredigten oder bei Müttervereins⸗
Verſammlungen immer wieder von Zeit zu Zeit au U zu
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bringen. Uch iſt den Frauen bei dieſem Anlaſſ einzuſchärfen,
daſs ſie ſofort und ohne Säumen und mitten in der Nacht, da olche
Frühgeburten ur ſehr kurze Zeit zu leben pflegen, nach einer Hebamme
fortſenden, daſs leſe den u taufen, denn Laien werden dieſes
Geſchä Qum richtig beſorgen können, da 10 die zuerſt geöffnet
werden muſs und dann erſt der Otu getauft werden kann und
da U  3  ber dem ungeſchickten Oeffnen der der Keim getödtet
werden kann. Am beſten iſt eS freilich, wenn der Pfarrer jenen
rten, denen keine Hebamme ſich befindet, eine verſtändige Perſon
im fraglichen Punkt unterrichtet, ami ſie eventuell einen olchen
ſchwierigen Quſac vollziehen kann.

Bei genannten Gelegenheiten (Brautexamen und andes
predigten) möge dann den Frauensperſonen noch beſonders eingeprägt
werden, Wwa geeignet iſt, einen bortus herbeizuführen, da erfahrungs⸗
gemäß von unwiſſenden Leuten gar häufig ſolche Urſachen geſetzt
werden. Wir zählen die auptſächlichſten dieſer Urſachen insbeſondere
nach der berühmten Paſtoralmediein Dr Capellmann im Folgen
den auf

Schwerheben, Schwertragen, Sichſtrecken, von einer hoch
gelegenen etwas herabzunehmen (auf dem latten ande dürfte
beſonders 3 warnen ſein vor dem Hinaufgeben der Getreidegarben
oder des eue auf die Wägen und Schieben er beladener
Karren 29.0, der leider auch auf dem Lande ſehr ſtark ſich einbürgernde
Gebrauch der Fußtrett⸗Nähmaſchinen derjenigen mit Handbetrieb,
ferners Fahren auf ſchlechten, holperigen egen, oder auch Iſen⸗
bahnfahren; (S ſollten insbeſondere ängere Eiſenbahnfahrten
ohne die dringendſten Gründe von den betreffenden Frauen nicht
Unternommen werden, auch das Tanzen gehört hieher; ießlich
hüte ſich eine Frau vor dem Vernäſſen der u ſowie vor
orn und anderen großen Ufregungen.

Au muſs den Frauen eingeprägt werden, daſs ſie dieſe
Urſachen nicht erſt in der ſpäteren Zeit der Schwangerſchaft, ondern
chon von nfang an ſorgfältig meiden müſſen. Allerdings werden,
auch enn dieſe Ermahnungen Tfolgt ſind, immer noch traurige
Unterlaſſungen nach beſagter Richtung hin vorkommen, da manche
Menſchen eben ntſetzli indolent oder leichtſinnig ſind, aber vieles,
recht vieles Ird durch öftere Wiederholung dieſer Lehren verhindert
und viele Kinderſeelen gerette werden.

XIII (Casus de justitia.) tu hat als Conducteur das
Recht auf einen Platz im Poſtwagen nimmt EL freiwillig bei Ueber  2
füllung ſeinen Platz auf dem Bock, ſo bekommt Andererſeits
iſt der Poſtmeiſter aximus ver  , einen Beiwagen ſtellen,
falls eine überzählige Perſon da iſt Als Remuneration erhält ET

dafür vont Staate Nun war hei rauhem etter eine Perſon
zu viel; * ſollte ein Beiwagen genommen werden. Da ſagt Maximus


